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 Der Sachau fwand beträgt CHF 10, 5 Millionen . Er steigt  gegenüber 20 21  um  8, 8 % oder rund CHF 856'767 . Dies hat zu einem grossen Teil mit dem 
bereits erfolgten und noch weiter absehbaren Preisanstieg diverser Materialien und Dienstleistungen und direkt und indirekt a uch mit den höheren 
Energiekosten zu tun. Gegenüber dem Budget 20 22 resul tiert eine Zunahme  von CHF 859'3 00 oder 8,9  %.  

Das gestufte Ergebnis des Gesamthaushalt s im Vergleich :  
 

 
 
Im Gegensatz zur Rechnung 2021 fällt das betriebliche Ergebnis negativ aus. Das gleiche gilt für das operative Ergebnis. Ist das operative Ergebnis negativ, 
deutet dies auf eine Unterdeckung  und somit in der Regel Fremdfinanzierung  des Konsumaufwandes hin.   
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Das Finanzierungsergebnis präsentiert sich wie folgt:  
 

 
 
 
Das Gesamtergebnis , welches der Grosse Gemeinderat genehmigen muss, setzt sich wie folgt zusammen:  
 

Ergebnisse   Budget 20 2 3  Budget 202 2  Rechnung 202 1  
Allgemeiner Haushalt   0 362'200  10'613'976  
Spezialfinanzierungen   -912'7 00  -251'600  -471'218  
  Feuerwehr   -149'9 00  -64'400  -277'053  
  Abwasser   -801'5 00  -282'600  -72'19 1 
  Abfall   98'400  117'800  -89'605  
  Forst   -59'700  -22'400  -32'369  

Gesamthaushalt   - 912 ' 7 00  110'600  10'142'758  
 

Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Finanzierungsergebnis
Budget 2023 3'246'300 15'835'000 -12'588'700
Budget 2022 3'017'200 6'661'000 -3'643'800
Rechnung 2021 9'718'251 3'907'870 5'810'381
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1  Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell (HRM2)  
 
 
1.1  Allgemeines  
 
Das Budget wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegeset z ( GG, BSG 170.11), erstellt.  Alle Einwohnergemeinden, 
gemischte Gemeinden und Regionalkonferenzen führten das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell (HRM2) gemäss bernischer Gemeindegesetzgebung 
auf den 1.  Januar 2016 ein.  
 
Das Budget wird für  die Legislative stufengerecht verdichtet, und zwar auf 4 -stellige Funktionen  und 4 -stellige Sachgruppen. Die Finanzkommission, der 
Gemeinderat und die Verwaltung arbeiten mit den Detailkonten.  
 
1.2  Abschreibungen  
 
1.2.1  Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen T2 - 4  Abs. 1 GV)  
 
Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde  nicht neu bewertet und zu Buchwerten in HRM2 über nommen . Es setzt e sich wie folgt 
zusammen:  
 

Verwaltungsvermögen total  14   CHF  40'810' 8 15.71  
Abzüglich      
./. Darlehen im Verwaltungsvermögen  144   CHF -11'420'001 .00  
./. Beteiligungen, Grundkapitalien im Verwaltungsvermögen  145   CHF -6'238'711 .00  
./. Investitionen für Anlagen im Bau  1407   CHF -713'697 .30  
./. Verwaltungsvermögen Abwasser  1409   CHF 0.0 0 
Verwaltungsvermögen netto    CHF   22'438'40 6.41  

 
Das bestehende , abschreibungspflichtige  Verwaltungsvermögen von CHF 22'438'406.41 wird gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates  vom 
27.  November 2015 innert 10 Jahren , d.h. ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 20 25, linear abgeschrieben.  Dies ergibt einen jährlichen 
Abschreibungssatz von 10 ,0  %  oder CHF 2'243'841  pro Jahr . Im Jahr 2016 wurde ein Feuerwehrfahrzeug, welches bei der Umstellung auf HRM2 noch einen 
Buchwert aufgewiesen hat, verkauft. Der Abgang dieses Vermögenswertes wurde als wesentlich beurteilt und das Verwaltungsvermö gen im Bereich 
Feuerwehr um CHF 14'100 reduziert.  Seither  ergibt dies bei einem jährlichen Abschreibungssatz von 10 ,0 % CHF 2'242'433.   
 
Das per 1. Januar 2020 bestehende, abschreibungspflichtige Verwaltungsvermögen HRM1 der eingemeindeten Gemeinde Schwendibach von CHF 48 '578  
wird gemäss Beschluss 2015 der Gemeindeversammlung Schwendibach innert 16 Jahren, d.h. bis und mit Rechnungsjahr 2031, linear abgeschrieben. Die 
jährlichen Abs chreibungen betragen CHF 3'036 . Eine Anpassung an die Abschreibungsdauer von Steffisburg ist nicht zulässig.  
 
Aufgrund der Rundungen in den einzelnen Funktionen und Konten sind im Budget 202 3 total CHF 2'24 6'100 für Abschreibungen des bestehenden 
Verwaltungsvermögens HRM1 eingestellt.  
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1.2.2  Sonderfälle Verwaltungsvermögen  (Übergangsbestimmungen Art. T2 - 4 Abs. 2 GV)  
 
Da das Verwaltungsvermögen Abwasser per 1. Januar 2016 auf NULL abgeschrieben war , kamen  die Übergangsbestimmungen, lineare Abschreibung in der 
Höhe der Einlage in die Spezialfinanzierung im Jahr vor der Einführung , nicht zum Tragen.  
 
1.2.3  Neues Verwaltungsvermögen  
 
Auf neuen Vermögenswerten, das heisst nach Einfüh rung von HRM2, w erden die planmässigen  Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer 
(Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer  ab Inbetriebnahme bzw. Nutzung der Investition. Sie betragen im 20 23 
voraussichtlich CHF 1'0 61 '600  für eigene Investitionen (SG  330  und SG 332 ) und CHF 73 '300  für Investitionsbeiträge (SG 366) , total CHF 1'1 34 '900.  
 
1.2.4  Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 und 85 GV)  
 
Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den  allgemeinen Haushalt und werden zwingend vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr  in der Erfolgsrechnung 
ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und  die ordentlichen Abschreibungen kleiner sind als die Nettoinvestitionen.  Diese kantonale Bestimmung hat zur 
Folge , dass Bilanzüberschüsse nur gebildet werden können, wenn  die getätigten Investitionen  aus eigenen Mitteln  finanziert sind , also genügend 
Selbstfinanzierung vorhanden ist . Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren.  Sie berechnen sich für 20 23 wie folgt:  
 

 CHF  CHF  
Ertragsüberschuss vor Vornahme zusätzlicher Abschreibungen allgemeiner Haushalt (SG 9000)   3' 970'3 00  
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt  14'446'000   
./. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt  -2' 931 '600   
Differenz  11'5 14 '400   
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)   3' 970'3 00  
Ergebnis Budget   0 

 
 
1.3  Investitionsrechnung / Allgemeines und Aktivierungsgrenze  
 
Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 100'000  der Erfolgsrechnung. Er verfolgt eine konstante Praxis. Es handelt sich 
hierbei um die maximal zulässige Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a Gemeindeverordnung (GV).  
 
Das Budget der Investitionsrechnung dient hauptsächlich folgenden Zielen: Planen der jährlichen Investitionsausgaben und -einnahmen 
(Investitionstranche), feststellen der finanziellen Auswirkungen von allen Investitionen, die im entsprechenden Rechnungsjahr realisiert werden solle n, 
berechnen des Fremdmittelbedarfs und der darau s folgenden Zinslasten  sowie e rmitteln des Abschreibungsbedarfs und allfälliger weiterer Folgekosten . 
 
Für das Budget der Investitionsrechnung ist der Gemeinderat zuständig. Er informiert damit die Legislative über die Investitionsabsichten für das kommende 
Jahr. Für diese Investitionen liegen teilweise bereits rechtskräftige Kreditbeschlüsse vor. Andere Projekte sind noch nicht b eschlossen und lediglich als 
Kostenschätzung im Investitionsbudget berücksichtigt. Alle im Investitionsbudget enthaltenen Projekte, die noch nicht bewilligt sind, werden entsprechend 
der Kreditkompetenz dem zuständigen Organ als separate Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.   
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Finanz -  und  
Lastenausgleich  

Konto  Budget 202 3  
CHF  

Prognose 2022  
CHF  

Rechnung 2021  Rechnung 2020  
CHF  

Rechnung 2019  
CHF  

       Disparitätenabbau  9300.4622  1'650'000  1'417'000  1'474'914  1'134'314  1'115'856  
Soziodemografischer Zuschuss  9300.4621  185'000  18 5'000  180'849  157'710  159'550  
Kompensation Einbussen Fusion  9300.4621  54'500  54'500  54'415  54'415   
Total Finanzausgleich   1'889'500  1'6 5 6'500  1'710'178  1'346'439  1'275'406  
       Pauschalierung Interventionskosten  1110.3631  80'300  80'200  79'420  79'230  0 
Gehaltskosten Kindergarten  2110.3611  748'000  720'000  716'451  681'662  682'979  
Gehaltskosten Primarstufe  2120.3611  3'086'000  2'962'000  3'016'256  2'861'392  2'828'569  
Gehaltskosten Sekundarstufe  2130.3611  1'848'000   1'604'000  1'506'873  1'461'378  1'293'211  
Ergänzungsleistungen  5320.3631  3'871'000  3'866'000  3'725'187  3'607'189  3'506'935  
Ergänzungsleistungen Abgrenzung   115'500  126'600  113'000  112'000  16'000  
Sozialhilfe  5799.3611  8'994'000  9'255'000  8'132'851  8'135'931  7'874'572  
Sozialhilfe Abgrenzung   586'600  612'900  536'000  -15'000  217'000  
Öffentlicher Verkehr  6291.363 1 2'002'900  2'106'400  1'739'138  1'887'298  1'753'277  
Familienzulagen  5410.3631  81'000  96'000  88'922  70'591  93'989  
Familienzulagen Abgrenzung   0 0 17'100  -14'000  31'000  
Neue Aufgabenteilung  9300.3621  2'959'000  2'968'000  2'988'744  2'936'679  2'946'541  
Total Lastenausgleich   24'372'300  24'397'100  22'659'942  21'804'350  21'244'073  
In % des Steuerertrags   57  59  54  55  52  
Massgebliche Einwohnerzahl   16 '405  16'060  16 '022  15'884  15'606  
Aufwand pro Einwohner   1'486  1'519  1'373  1'367  1'3 46  
       Saldo   22'482'800  22'7 4 0'600  20'949'764  20'457'911  19'668'667  
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Die Lastenausgleichssysteme im Einzelnen  
 
Beim Lastenausgleich Gehaltskosten Volksschule übernehmen die Gemeinden 30 % der Kosten, der Kanton 70  % . Zusätzlich finanzieren die Gemeinden 
sämtliche Infrastrukturen. Die Zahl der gehaltenen Lektionen und somit indirekt die Anzahl der Klassen sowie das Angebot der fakultativen Fächer sind di e 
massgebenden Faktoren für die Belastung der Gemeinde.  Auf das Schuljahr 2022/2023 steigen die Löhne gemäss der zuständigen kanton alen Direktion um 
1,2 %. Angesichts der aktuellen Situation, wonach etliche Kinder aus der Ukraine die Schulen besuchen werden und somit die Ko sten für alle Gemeinden 
steigen, angesichts der derzeitigen Inflation und nicht zuletzt wegen dem Fachkräftemange l wurde zusätzlich ein weiteres Prozent eingerechnet.  Auf August 
2022 wurden zwei zusätzlichen Schulklassen in der Oberstufe eröffnet. Somit werden i m Sch uljahr 20 22/20 23 total  76 Klassen geführt (1 5 KG, 41 PS, 20  
OS).  Für das kommende Schuljahr 20 23/20 24 wird mit total 75  Klassen gerechnet  (minus  1 Klasse Primar stufe ) . Der Aufwand im Budget entspricht dem 
Kalenderjahr.  
 
Der Lastenausgleich Sozialversicherung Ergänzungsleistungen wird je zur Hälfte durch den Kanton und die Gemeinden finanziert. Er beinhaltet die Kosten 
zur Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen sowie an den Krankenkassenpräm ien. Die Kosten steigen 
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gemäss Prognose der Finanzdirektion des Kantons Bern  aufgrund der demografischen E ntwicklung . Pro Einwohner sind gemäss kantonalen Angaben CHF 241 
geschuldet.  Der Beitrag wird vom Kanton nachschüssig fakturiert, weshalb Ende Jahr eine zeitliche Abgrenzung erfolgt.  
 
Die Kosten für den Lastenausgleich Sozialhilfe werden ebenfalls je hälftig durch den Kanton und die Gemeinden  übernommen. Die Kosten beim Lastenverteiler 
Sozialhilfe betragen 202 2 für den Aufwand 20 21 CHF 541  je Einwohner. Der Kanton Bern geht davon aus, dass sich  der Lastenausgleichsanteil 2022  
(abgerechnet 202 3) um ca. CHF 20  je Einwohner erhöht. Die nachschüssige Fakturierung wird Ende Jahr periodengerecht abgegrenzt.  
 
Beim  Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr gehen ein Drittel der Kosten zu Lasten der Gemeinden. Den Rest finanziert der Kanton. Das Fahrp lanange bot 
nach ÖV -Punkten und die Anzahl Einwohner sind  kostenrelevant. Pro Einwohner sind CHF 49  und je Ö V-Punkt CHF 386  budgetiert.  Dies ergibt einen Pro -
Kopf Beitrag von CHF 125  bzw. total CHF 2' 003 '000, mit welchem die Gemeinde den öffentlichen Verkehr subventioniert.  
 
Die Kosten für den Lastenausgleich Familienzula gen der Nichterwerbstätige n gehen je hälftig zulasten des Kantons bzw. der Gemeinden.  Massgebend für 
die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölkerung. Die Kosten betragen CHF 81 '000 . 
 
Lastenverschiebungen der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden werden in Form des Lastenausgleichs "Neue Aufgabenteilung " gegenseitig 
verrechnet. Ein Saldo zu Gunsten des Kantons wird durch Gemeindeanteile ausgeglichen. Beispiele sind die geänderte Finanzierung im Alters -  und 
Behindertenbereich, die Prämienverbilligung für Sozialhilfebeziehende und der Ki ndes -  und Erwachsenenschutz (KES) . Pro Einwohner sind CHF  18 4 
budgetiert , total CHF 2'959'000.  
 
Ab 2020 müssen sich alle Gemeinden und der  Kanton je zur Hälfte an den polizeilichen Sicherheitskosten für Interventionen beteiligen (neuer LV 
Pauschalierung Interventionskosten). Gemäss Polizeigesetz beträgt die Pauschale für Gemeinden ab 10'001 Einwohner pro Jahr un d Person CHF 5. 
Gemeinden wie Steffisburg mit einem Ressourcenvertrag für Polizeiaufgaben können die Pauschale bei der übrigen Rechnungstellung abziehen, s o dass die 
Kosten in diesem Bereich insgesamt nicht gestiegen sind . 
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2.2  Erfolgsrechnung  
 
2.2.1  Erfolgsrechnung nach Sachgruppen  
 
Grafische Darstellung der Sachgruppen      
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30 Personalaufwand  Budget 202 3  Budget 202 2  Rechnung 202 1  
  14'925'700.00   14'218'400.00   13'445'972.20  
Abweichung %     4.9 7  11.0 0 
Abweichung CHF     707 '300 .00   1' 479'727 .80  

 
Erstmals seit Jahren ist für 2023 ein Teuerungsausgleich von 3,5 % budgetiert. Massgebend für den Ausgleich ist der Stand Nov ember 2022. Für individuelles 
Lohnwachstum ist 1,0 % berücksichtigt. Der Personalaufwand steigt gegenüber 202 1 zusätzlich durch die  Erhöhung des  Stellenplan s. Zusätzliche s Personal 
wurden für die Bibliothek und die Arbeitssicherheit, im Werkhof und in der Verwaltung bei der Abteilung Tiefbau/Umwelt sowie in der Abte ilung Bildung (ab 
August 2022) bewilligt. Im 2021 konnten zeitweise aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle Stellen besetzt werden.  
 

31 Sach -  und übriger Betriebsaufwand  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  10'534'100.00   9'674'800.00   9'677'333.89  
Abweichung %     8.8 8  8.8 5 
Abweichung CHF     859'300.00   856'766.11  

 
Der Aufwand für Material -  und Warenaufwand sowie für die nicht aktivierbaren Anlagen (Anschaffungen) ist CHF 239 '000 höher  als im Budget 20 22 (plus  
CHF 148 '000 gegenüber Rechnung 20 21 ). In der Verwaltung sind  der Ersatz der Multifunktionsgeräte  sowie die Ergänzung und der Ersatz  von Hard -  und 
Software enthalten.  Der, grösstenteils nicht beeinflussbare, Ver -  und Entsorgungsaufwand Liegenschaften Verwaltu ngsvermögen ist CHF  162 '000  höher  als 
im Vorjahresbudget,  total CHF 1'145 '000. Die Preise für Heizmaterial sind bereits im laufenden Jahr stark angestiegen. Die Strompreise wurden gestützt auf 
eine unverbindliche Schätzung der NetZulg AG gegenüber dem Rechnungsjahr um 30 % höher eingestellt. Für Dienstleistungen  und Honorare sind CHF 4 ,2 
Millionen und damit CHF 112 '000 mehr  eingestellt.  
 
Die grösste Abweichung zum Vorjahresbudget ist im Bereich des baulichen und betrieblichen Unterhalts festzustellen (plus CHF  263'000, total Aufwand 
CHF 1,9 Millionen). Es handelt sich um höhere Kosten für den baulichen Unterhalt von Tiefbauten Abwasser sowie um baulichen Unterhalt  an Verwaltungs -  
und Schulgebäuden. Bei der Tagesschule Schwäbis ist der Fensterersatz  und bei der Tagesschule Z4 eine Sanierung d er Liegenschaftsentwässerung geplant. 
Für die Miete von persönlichen mobilen Geräten für Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe sind erstmals CHF 36'000 eingestellt. Es werden 
Forderungsverluste auf Guthaben der Gemeinde und Gemeindesteuerforderungen vo n CHF 354'000 erwartet. In diesem Betrag sind auch Erlasse bzw. 
"Gratisdienstleistungen" der Gemeinde enthalten.  
 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  3'307'700.00   3'334'700.00   2'953'275.95  
Abweichung %     -0.81   12.00  
Abweichung CHF     -27'000 .00   354'424.05  

 
Die Summe setzt sich aus den planmässigen Abschreibungen von CHF 1'062'000 nach Nutzungsdauer für Investitionen ab dem 1. Januar 2016 und den 
Abschreibungen des bestehenden Verwaltungsvermögens per 31. Dezember 2015 mit einem jährlichen Abschreibungssatz von 10,0 % bzw.  CHF 2'243'000 
für Steffisburg sowie CHF 3'000 für Schwendibach zusammen.  
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34 Finanzaufwand  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  467'300.00   238'400.00   855'325.19  
Abweichung %     96.02   -45.37  
Abweichung CHF     22 8'9 00.00   -38 8'0 25.19  

 
Der Zinsaufwand beträgt insgesamt CHF  227 '000 (Budget 20 22 CHF 17 '000 , Rechnung 2021 CHF 27'000 ).  Er beinhaltet die Verzinsung der laufenden 
Ver bindlichkeiten , der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten, allfälliger  langfristige r Finanzverbindlichkeiten  und  die  übrigen Passivzinsen (verrechnete Zinsen 
Spezialfinanzierungen  und  Zinse auf Fonds und Legaten im Fremdkapital).  Zur Deckung des Finanzierungsfehlbetrages ist voraussichtlich die Aufnahme von 
Darlehen im Umfang von CHF 10,0 Millionen notwendig.  
 
Es wird ein  Liegenschaft saufwand des Finanzvermögen s von  CHF 199 '000 erwartet . Gegenübe r dem Budget 2022 wird, hauptsächli ch wegen der massiven 
Teuerung beim Heizmaterial, ein Mehr aufwand von CHF  14'000 ausgewiesen.  Der Minderaufwand von CHF 405'000 gegenüber der Rechnung 2021 begründet 
sich einerseits durch deutlich tiefere Kosten für baulichen Unterhalt ( Sanierungen Chalet Schüpbach und Scheidgasse 4) und durch tiefere Honorare für 
Schätzungen und Planungen.  
 
In der Rechnung 202 1 waren  Wertberichtigungen von Anlagen des Finanzvermögens von CHF 190 '000  erforderlich . Wertberichtigungen können in der Regel 
nicht budgetiert werden.  Sie können jedoch seit 2021 unter bestimmten Umständen über die Schwankungsreserve gedeckt werden.  
 

35 Einlagen in Fonds und 
Spezialfinanzierungen  

Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  

  797'000.00   802'000.00   795'851.00  
Abweichung %     -0.6 2  0.14  
Abweichung CHF     -5'000.00   1'149.00  

 
In diese r Sachgruppe wird  die  Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Werterhalt budgetiert. Der Einlagesatz beträgt 60 %. Die in der 
Erfolgsrechnung verbuchten Abwasseranschlussgebühren werden an die Einlage angerechnet.  
 

36 Transferaufwand  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  37'844'000.00   37'992'100.00   34'754'884.86  
Abweichung %     -0.39   8.89  
Abweichung CHF     -148 '100.00   3'089'115.14  

 
Vom gesamten Transferaufwand entfallen 58.9 ,7 % oder CHF 2 2,3 Millionen auf Entschädigungen und Beiträge an  den  Kanton. Es handelt sich bei diesem 
Aufwand  beispielsweise um Gehaltskostenbeiträge, Schulgelder für den gymnasialen  Unterricht, den Beitrag an die Kantonspolizei oder 
Lastenausgleich szahlungen . Die Entschädigungen und Beiträge an Gemeinden und G emeindeverbände sind mit CHF 2 ,1 Millionen eingestellt. Die grössten 
Positionen in diesem Betrag sind der Betriebsbeitrag an die ARA Thunersee und die internen Verrechnungen zulasten  der Spezialfinanzierungen. Weiter sind 
im Transferaufwand Beiträge für die Tagesbetreuung in Tagesschule und K rippen  (Betreuungsgutscheine) , Beiträge an Musikschule n, f ür die Vereinsarbeit  
und zur Förderung der Energieeffizienz sowie Unterstützungsleistun gen der individuellen Sozialhilfe enthalten. Die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen 
werden voraussichtlich CHF 73'000 betragen.  Die grössten Abweichu ngen gegenüber der Rechnung 202 1 begründen sich mit dem Wachstum bei den 
Lastenverteilungen  und dem Betriebsbeitrag an die ARA Thunersee .  
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37 Durchlaufende Beiträge  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  671'000.00   701'000.00   635'359.40  
Abweichung %     -4. 28   5. 61 
Abweichung CHF     -30'000.00   35'640.60  

 
Das Amt für Sozialversicherungen richtet die K rankenkassen -Prämienverbilligungen für Sozialhilfebeziehende an den Sozialdienst aus. Die 
Prämienverbilligungen werden als durchlaufende Beiträge verbucht. Die Sachgruppen 37 (Aufwand , Weiterleitung an Sozialhil febeziehende ) und 47 (Ertrag , 
Zahlung ASV ) sind ausgeglichen  und somit erfolgsneutral .  
 

38 Ausserordentlicher Aufwand  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  4'250'300.00   2'830'900.00   2'258'280.96  
Abweichung %     50.14   88.21  
Abweichung CHF     1'419'400.00   1'992'019.04  

 
Bei einseitige n Spezialfinanzierungen werden Erträge  der Erfolgsrechnung für einen bestimmten Zweck buchmässig zurückgelegt ; es handelt sich dabei 
gemäss HRM2 um Vorfinanzierungen  des Eigenkapitals. Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlich. Die im  Budgetjahr geplanten Einlagen von  
CHF 280 '000 verteilen sich wie folgt: Spezialfinanzierung en Grabunterhalt  (CHF 60'000)  und Förder ung  Energieeffizienz (CHF 220 '000).  
 
Weist die Erfolgsrechnung nach Vornahme der planmässigen Abschreibungen einen Ertragsüberschuss aus und sind die ordentlichen Abschreibungen tiefer 
als die Nettoinvestitionen, sind nach Art. 84 GV zusätzliche Abschreibungen bis maximal zur Höhe der Nettoinvestitionen  notwendig . Im Budget 20 23 sind  
zusätzliche Abschreibungen von CHF 3 '970 '000 enthalten . Im Rechnungsjahr 2021  waren keine zusätzlichen Abschreibungen vorzunehmen.  
 
Die Übergangsbestimmungen zur Einführung von HRM2 sehen vor, dass am  1. Januar 2021 von der bilanzierten Neubewertungsreserve ein definierter Anteil 
in die obligatorische Schwank ungsreserve einzulegen ist. Die se einmalige Einlage betrug 2021 CHF  1' 977 '000.  
 

39 Interne Verrechnungen  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  3'138'600.00   2'673'000.00   2'677'970.30  
Abweichung %     17.42   17.20  
Abweichung CHF     465'600.00   460'629.70  

 
Interne Verrechnungen zwischen dem Allgemeinen Haushalt und einseitigen Spezialfinanzierungen werden vorgeno mmen, wenn es das Reglement vor sieht. 
Wo eine Rechnungsstellung a n angeschlossene Gemeinden wie  beim Regionalen Zivilschutz oder dem Sozialdienst Zulg erfolgt, werden interne 
Verrechnungen für die Ermittlung der tatsächlichen Kosten notwendig . Muss  in einem Bereich , wie bei den Liegensc haften des Finanzvermögens , die 
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung oder die Gegenüberstellung von Aufwand und entsprechendem Ertrag dargestellt werden,  erfolgt ebenfalls eine 
interne Verrechnung von Personal - , Sach -  und Zinsaufwand.  
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Fiskalertrag in  Mio. CHF               
 

 
  

Juristische Personen ; 
2.579 ; 6%

Liegenschaftssteuern ; 
3.860 ; 9%

Diverses ; 
0.700 ; 2%

Vermögensgewinne ; 
1.900 ; 4%

Einkommen NP ; 
31.285 ; 72%

Vermögen NP ; 
2.960 ; 7%

Andere ; 
34.245 ; 79%
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40 Fiskalertrag  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  43'284'000.00   40'654'000.00   41'890'107.95  
Abweichung %     6. 47   3. 33  
Abweichung CHF     2'630'000.00   1'393'892.05  

 
Das Coronavirus  hatte auf den Steuerertrag weniger Auswirkungen als erwartet.  Hingegen bremsen nun die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine -Krieges das 
Wachstum. Die Ökonomen haben die Prognosen zur Konjunkturentwicklung gesenkt. Niemand kann derzeit sagen, wie sich die L age entwickelt .  
 
Bei den direkten Steuern der natürlichen Personen, sie machen gemäss Rechnung 2021 78,2 % des Fiskalertrags aus, basieren vom  Steuerjahr 2020 noch 
44 Steuerpflichtige auf einer Vorjahrestaxation (Stand Juli 2022). Die Veranlagung dieser S teuerpflichtigen erfolgt in der Regel im kommenden 
Winterhalbjahr. Vom Steuerjahr 2021 sind derzeit 53,4 % definitiv veranlagt und von 19,6 % liegt eine provisorische Taxation im Sinne der Selbstschatzung 
vor. 2'780 Steuerpflichtige basieren noch auf einer  Taxation oder Selbstschatzung 2020. Von dieser Gruppe kennt die Gemeinde somit die Auswirkungen 
der Steuergesetzrevision und des Coronavirus 2021 noch nicht. Die Steueranlage beträgt unverändert 1,62 Einheiten. Die Anzahl der Steuerpflichtigen steigt 
von 10' 252 per Ende 2021  auf voraussichtlich 10' 485  per Ende 202 3. Die Zunahme hat insbesonde re mit dem Bezug der Überbauungen Dükerweg  und dem 
Eichelacker Ost zu tun.  
 
Die Steuergesetzrevision 2021 wirkt sich aufgrund der höheren Abzüge für Kinderdrittbetreuung erst 2022 aus. Für das laufende Jahr wurden 
Einkommenssteuern von CHF 30,0 Millionen budgetiert. Dieser Wert sollte erreicht werden. Wer gegen die Allgemeine Neub ewertung Einsprache erhoben 
hat, wird für das Steuerjahr 2020 und allenfalls auch die Folgejahre erst veranlagt, wenn der amtliche Wert rechtskräftig fes tsteht. Dies wird zu  zusätzliche n 
Verzögerungen und Abweichungen führen.   
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Unternehmungen bei der diesjährigen Lohnrunde wegen der Inflation, der steigenden Energie preise aber auch dem 
Fachkräftemangel Lohnerhöhungen gewähren. Der Ausgleich der Teuerung wird allseits gefordert. Zusammen mit dem  Wirtschaftswachstum steigen die 
Einkommenssteuern somit gemäss Budget 2023 voraussichtlich gegenüber 2021 um 2,0  %. Sie betragen mit der Zuna hme der Steuerpflichtigen CHF 31 ,4 
Millionen.  
 
Bei den  Vermögenssteuern  von natürlichen Personen wird für das Jahr  2022 wegen der bereits bekannten Erträge aus Vorjahren ein Ertrag von knapp 
CHF 3,3 Millionen erwartet. 2023 sinken die Vermögenssteuern gemäss Budget auf CHF 3,0 Millionen . Die Raten 2022 werden zu hoch ausfallen. Die 
Auswirkungen des Ukraine -Krieges auf  die Börse und somit Vermögenssteuern werden erst bei der Veranlagung im 2023 wirksam und führen zu 
Rückerstattungen.  
 
Der Ertrag der juristischen Personen ist in Steffisburg von wenigen Firmen abhängig. Sie sind zu einem grossen Teil vom Expor t und somit vom Geschehen 
in Europa bzw. am Weltwirtschafts -  und Devisenmarkt (Frankenstärke) abhängig. Beim Steuerjahr 2019 basier en noch 40 Unternehmungen auf einer 
Vorjahrestaxation. Für das Jahr 2020 sind 77,1  % definitiv veranlagt. Im Steuerjahr 2021 sind für 11,4 % definitive oder provisorische Veranlagungen 
erfolgt. 448 Firmen haben in diesem Jahr die aktuelle Steuererklärung n och nicht eingereicht (Vorjahr 459).  
 
Eine für Steffisburg massgebende Unternehmung hat im Geschäftsjahr 2018 und 2019 ausgezeichnete Gewinne erzielt. Das Ergebnis  2020 war negativ und 
auch für 2021 werden keine Gewinnsteuern bezahlt. Im laufenden Jahr sol l wieder die Gewinnzone erreicht werden. Prognosen für die Folgejahre konnten 
zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes keine gemacht werden. Eine andere Unternehmung konnte ihre Prognosen vom Vorjah r bestätigen. Es 
bestehen aber Lieferengpässe und die  Lage ist volatil. Für die übrigen juristischen Personen stellt die Abteilung Finanzen auf die Werte der Steuerjahre 
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Die Sachgruppe umfasst nebst Zinserträgen für flüssige Mittel, Anlagen und Darlehen auch Z inserträge aus Steuerforderungen, Zinse der zweiseitigen 
Spezialfinanzierun gen , sämtliche Pacht -  und Mietzinse sowie die  Nebenkosten  der Liegenschaften des Finanzvermögens . Der Anteil am Finanzertrag aus 
Liegenschaften des Finanz -  und Verwaltungsvermögens ist für 202 3 mit CHF 1, 1 Millionen  budgetiert. Die bisher jährlich ausgerichtete 
Dividen denausschüttung der NetZulg AG von CHF 510'000 wird 2023 nicht budgetiert , da die NetZulg  AG ein negatives Ergebnis erwartet.  
 
Die Wertschriften und die Liegenschaften des Finanzvermögens werden per Jah resende zu Marktwerten bilanziert bzw. bei Bedarf neu bewertet. Die 
erforderlichen Marktwertanpassungen können nicht  budgetiert werden . In der Rechnung 202 1 betrugen sie  CHF 2,5 Millionen . Weiter sind 2021 Gewinne 
aus Verkäufen von Grundstücken und Mobilien von CHF 282'000 enthalten.  
 

45 Entnahmen Fonds und 
Spezialfinanzierungen  

Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  

  408'900.00   284'200.00   122'389.60  
Abweichung %     43.88   234.10  
Abweichung CHF     124'700.00   286'510.40  

 
I n dieser Sachgruppe werden die Entnahmen aus de m  Werterhalt Abwasser zur Deckung des Abschreibungsaufwandes  und des werterhaltenden Unterhalts 
der Erfolgsrechnung  verbucht.   
 

46 Transferertrag  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  13'720'000.00   13'915'700.00   12'649'967.75  
Abweichung %     -1.4 1  8.46  
Abweichung CHF     -195'700.00   1'070'032.25  

 
Vom ges amten Transferertrag entfallen 71,2 % oder CHF 9,8 Millionen auf Entschädigungen und Beiträge vom Kanton ( zum Beispiel  Abrechnung  
Lastenausgleich Sozialhilfe, Fallpauschalen für Sozialarbeitende, Jugendarbeit, Beiträge für Betreuungsgutscheine und Tagesbetreuung ). Es wer den 
Entschädigungen  von Gemeinden von CHF 1 ,1 Millionen erwartet. In diesem Betrag sind auch interne Verrechnungen  zu Lasten  von zweiseitige n 
Spezialfinanzierungen von CHF  482 '000 enthalten. Aus dem Finanz ausgleich  werden  CHF 1,9 Millionen (Rechnung 20 21 CHF 1, 7 Millionen )  erwartet .  
 

47 Durchlaufende Beiträge  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
  671'000.00   701'000.00   635'359.40  
Abweichung %     -4. 28   5. 61  
Abweichung CHF     -30'000.00   35'640.60  

 
Das Amt für Sozialversicherungen richtet die Krankenkassen -Prämienverbilligungen für Sozialhilfebeziehende an den Sozialdienst aus und nicht an die 
Krankenkassen. Die Prämienverbilligungen werden als durchlaufende Beiträge verbucht. Die Sachgruppen 37 (Aufwand, Weiterleitu ng an 
Sozialhilfebeziehende) und 47 (Ertrag,  Zahlung ASV) sind ausgeglichen und erfolgsneutral.  
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3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

 1'4 53'8 00.00  32 4'0 00.00  1'409'700.00  325'900.00  1'556'971.84  587'913.40  
Nettoergebnis   1'129'8 00.00   1'083'800.00   969'058.44  

 
Die Gemeindebibliothek verursacht direkte Ausgaben von netto CHF 139 '000. Der Stellenetat wurde erhöht. Das erwartete Defizit des Schwimmbads beträgt 
CHF 31 1'000 ( Rechnung  202 1 CHF 259 '000 ).  Es sind Anschaffungen und Reparaturen in der Küche und bei den Spielgeräten erforderlich.  Die Zahlung an 
den Gemeindeverband Kulturförd erung Region Thun ist mit CHF   95'000 enthalten . Das Total sämtlicher Beiträge und Sponsorings im Bereich  Kultur, Sport 
und Freizeit, Kirche (inkl. Ferienheim Linde nweidli  und Thuner Ferienpass) beträgt CHF 110 '000  (Rechnung 20 21  CHF 111'000) . Die Bepflanzung von 
Rabatten und Kreiseln und der Unterhalt von Brunnen und Weihern verursacht e inen direkten Aufwand  von CHF 65 '000. Für die Abschreibung des 
Rasenspielfeldes /WC  Eichfeld sind CHF  112'000, für die Abschreibung de r Spielplätze Aarefeld und  Kirchbühl sind CHF 27'000 erforderlich . 
 
Bei der Spezialfinanz ierung Höchhus ist ein Defizit 6 8'000 zu Lasten des Allgemeinen Haushalts eingestellt. Das Vorfinanzierungskonto weist per 
31.  Dezember 202 1 einen Saldo von CHF NULL auf.  
 

4 Gesundheit  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

 83'300.00  0.00  89'100.00  20'000.00  69'242.85  20'000.00  
Nettoergebnis   83'300.00   69'100.00   49'242.85  

 
Für die obligatorische schulärztliche Pflege und die  Schulzahnpflege wird ein Aufwand  von CHF 82 '000 erwartet.  Die Stadt Thu n erhält für die Pilzkontrolle 
CHF 1'500.  Die Gemeinde ist im vergangenen Jahr aus dem Aktionariat der MediZentrum  Landhaus Steffisburg AG ausgeschieden. Somit werden in diesem 
Bereich ab 2022 keine Erträge mehr generiert .  
 

5 Soziale Sicherheit  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

 26' 904'8 00.00  12'405'600.00  27'682'600.00  12'865'600.00  24'707'465.11  11'273'923.62  
Nettoergebnis   14'4 99'2 00.00   14'817'000.00   13'433'541.49  

 
Für die Führung der  AHV-Zweigstelle werden netto CHF 216'000 aufgewendet  
 
Für den Jugendschutz (Funktion 544) sind Nettokosten  von CHF 399 '000 budgetiert . In diesem Betrag sind die Kosten für die Offene Kinder -  und Jugendarbeit 
und den Jugendschutz allgemein (Elternbriefe Pro Juventute) enthalten.  
 
Im Nettoaufwand von CHF 231 '000 für Leistungen an Familien (Funktion 545) sind die Kosten für die familienergänzende  Kinderbetreuung sowie Auslagen 
für Integration und Familienfragen und der Neuzuzügeranlass budgetiert.  Per 2021 erfolgte der Systemwechsel zur Subjektfinanzierung bzw. zu den 
Betreuungsgutscheinen. Nebst dem Delta zwischen Betreuungskosten in Kitas und Tagesfamilien (entspricht dem  Selbstbehalt von 20 %), trägt die Gemeinde 
die erforderlichen Personalkoste n für die Administration.  
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In der Funktion Gesellschaft und Generationen beträgt der Aufwand CHF 86 '000. Die Fachstelle hat ihre Arbeit im August 2021 aufgenommen. Ein Teil der 
Fachstelle kann über die Offene Kinder -  und Jugendarbeit finanziert werden.  
 
Die Abteilung Soziales führt als Sitzgemeinde für das Ostamt den Sozialdienst Zulg. Die nicht lastenausgleichsberechtigten Kost en werden auf die beteiligten 
Gemeinden verteilt. Der  Beitrag der Anschlussgemeinden beträgt voraussichtlich CHF 113 '000.   
Steffisburg unterstützt seit Jahren Entwicklungsprojekte im Ausland. Für das Jahr 202 3 sind CHF 30 '000 eingestellt. Die zu unterstützenden Projekte werden 
periodisch durch die Finanzkommission evaluiert und durch den Gemeinderat festgelegt.   
 

6 Verkehr und  Nachrichtenübermittlung  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

 5' 254 '000.00  658'800.00  5'300'100.00  633'800.00  4'831'298.20  664'239.80  
Nettoergebnis   4' 595 '200.00   4'666'300.00   4'167'058.40  

 
Die Gemeindestrassen  verursachen einen Nettoaufwand von CHF 2,4 Millionen . Dies sind 0,7 % oder CHF 16'000 mehr  als für 20 22 budgetiert  und  
CHF 109 '000 mehr  als im Jahr 20 21 . Im Totalbetrag sind Abschreibungen von CHF 489 '000 enthalten. Für den Unterhalt von Strassen und Verkehrswege n 
sind CHF 342'000, für den Bau, Unterhalt und die Erneuerung von Strassenbeleuchtungen CHF 23 5'000 vorgesehen. Weiter ist mit deutlich höheren 
Stromkosten für die Strassenbeleuchtung zu rechnen.  
 
Aus der flächendeckenden Parkplatz bewirtschaftung  wird ein Nettoertrag von CHF 271 '000 erwartet. Der Abschreibungsaufwand für die neuen Parkuhren 
und Sockel ist mit CHF 21 '000 enthalten.  
 
Der Nettoa ufwand für den U nterhalt der  Werkhofgeb äude beträgt CHF 78 '000.  Für den Regionalverkehr (Unterhalt  und Ersatz  Buswartehallen, Beitrag 
Verkehrskonfe renz )  sind CHF 71 '000  (Vorjahr CHF 72 '000) eingestellt.  Unter "Agglomerationsverkehr" ist das Velo -Sharing mit einem Aufwand von 
CHF 33 '000 enthalten. Das Angebot der Tageskarten im bisherigen Sinne gibt es nicht mehr. Im Budget ist noch der Ertrag bis zum Ablauf der Tageskarten, 
aber kein Aufwand für ein neues Angebot enthalten. Für Verkehrsplanungen sind CHF 20'000 eingestellt.  
 

7 Umweltschutz und Raumordnung  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

 6' 455'8 00.00  5' 523'9 00.00  5'581'600.00  4'676'400.00  5'218'243.79  4'619'256.08  
Nettoergebnis   931'900.00   905'200.00   598'987.71  

 
Für den Unterhalt von Gewässe rn und Gewässerverbauungen wird  ein Nettoaufwand von CHF 82 '000 erwartet . Die Pegelmessungen der Zulg und die 
Starkniederschlags -Überwachung sind  unter der Funktion "Naturgefahren" aufgeführt. In der Funktion  Arten -  und Landschaftsschutz  sind  CHF 64' 000  
eingestellt.  In d iesem Betrag sind einmalig CHF 5 0'000 für die Neophytenbekämpfung bei öffentlichen Anlagen enthalten. Für die Bekämpf ung von 
Umweltverschmutzung werden wie im Budget 202 2 Nettokosten von  CHF 23'000 e rwartet . Grösste Position ist der Aufwand  für das E -Mobility . 
 
Der Ber eich Friedhof und Bestattung  verursacht betriebliche Nettokosten von CHF 386 '000  (Rechnung 20 21  CHF 263 '000) . Darin  sind Anschaffungen von 
CHF 11'000 und Abschreibungen von CHF 52'000 enthalten. Für die Verbesserung der Audiovisuellen Einrichtungen in der Abdankungshalle sind CHF  15'000 
enthalten. Aufwand und Ertrag der Vertragsgräber sind in einer separaten Funktion enthalten.  
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Für die  Raum ordnung  werden verschiedene Dienstleistungen Dritter  und Honorare im Umfang von CHF 7 0'000 für Rechtsberatungen und Fachgutachten 
sowie fachliche Unterstützung beansprucht. Für die Abschreibung von abg eschlossenen Planungen (inkl. Ortsplanung) sind CHF  129 '000 notwendig . Für 
allfällige Beteiligungen an Wettbewerbsverfahren wurden wie bereits im Budget 2022  CHF 50'000  eingestellt . 
 
Die Einlagen in die SF Abwasserentsorgung  Werterhalt auf den Wiederbeschaffungswerten Abwasser der ARA Thunersee und der  gemeindeeigenen 
Anlagen werden zu 60,0 % vorgenommen. Aufgrund der Aktivierungsgrenze erfolgt zu Lasten der Erfolgsrechnung regelmässig werterhaltender bzw.  
vermehrender Unterhalt. Ein Teil dieser  Unterhalt skosten können  der Spezialfinanzierung Werterhalt entnommen werden. Im vorliegend en Budget ist eine 
Entnahme von CHF 267 '000 geplant . Anschlussgebühren werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Dieser Betrag, welcher in die Vorfinanzierung Werterhalt 
einzulegen ist, kann an die gesamte Einlagesumme angerechnet werden. Die wiederkehrenden  Gebühren setzen sich aus einer Grundgebühr gem äss 
Zählertyp und einer Verbrauchsgebühr je m3 zusammen.  Der Preis je m3 beträgt  CHF 1.00. Der Aufwandüberschuss von CHF 802 '000 wird der 
Spezialfinanzierung Abwas ser, welche per 1. Januar 202 2 einen Bestand von  CHF 4, 7 Millionen ausweist, entnommen.  
 
Die Abfallgrundgebühren wurden letztmals 2015 von CHF 14 auf CHF 18 pro Einheit erhöht. 2019 konnte der Fehlbetrag der SF Abfallentsorgung  
ausgeglichen werden. 2020 ist einerseits der Aufwand für Deponiegebühren gestiegen, andererseits der Ertrag, insbesondere weg en Rückzahlungen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Neudefinition Siedlungsabfälle, gesunken. Die Erlöse aus dem Verkauf von Al tmaterialien sind generell stark 
zusammengebrochen. Das Defizit von CHF  57'000 führte zu einem neuen Fehlbetrag von CHF  19'000 per 31. Dezember 2020 . Im Jahr 2021 wurde erneut 
ein Defizit von CHF 90'000 ausgewiesen.  Um den Fehlbetrag vorschriftsgemäss abzu bauen und für die Zukunft eine Reserve anlegen zu können, hat der 
Gemeinderat die Abfallgebühren per 1. Januar 2022 auf CHF 20.00 pro Einheit erhöht. Die Abfallentsorgung ist eine Spezialfinanzierung gestützt auf 
übergeordnetes Recht. Sie ist durch entspre chende Gebühren kostendeckend zu betreiben. Im vorliegenden Budget wir ein Ertragsüberschuss von 
CHF 98'000 erwartet  
 

8 Volkswirtschaft  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

 892'300.00  864'700.00  861'400.00  820'400.00  789'166.26  738'223.76  
Nettoergebnis   27'600.00   41'000.00   50'942.50  

 
Der Nettoaufwand setzt sich aus den Kosten für die Verwaltung, Vollzug und Kontrolle ( Erhebungsstelle Landwirtschaft ), Produktionsverbesserungen Pflanzen 
(Pflanzen schutz, Feuerbrand), Tourismus (Beitrag Thunersee Tourismus) und Industrie, Gewerbe, Handel (Beitrag Volkswirtschaft Berner Oberland , Verein 
Zukunftsbüro )  zusammen . Zudem sind  wie im Budget 202 2 Kosten  fü r Co -Working -Angebote  von  CHF 10 '000, enthalten.  
 
Die Forstwirtschaft wird als Spezialfinanzierung eigenwirtschaftlich betrieben. Aus Holzverkäufen sollen Erträge von CHF 160'000 erzielt werden. Zur vollen 
Kostendeckung müssen CHF 60 '000 aus den Reserven entnommen werden  (Bestand per 1. Januar 202 2 CHF 334 '000).  Aktuell ist im Rahmen der 
strategischen Neuausrichtung der Forstbetriebe klar, dass die Burgergemeinde Steffisburg und die Einwohnergemeinde Steffisbur g die Forstbetriebe künftig 
gemeinsam führen werden. Es soll voraussichtlich eine Aktiengesells chaft gegründet werden. Im Investitionsprogramm ist im Jahr 2023 eine Beteiligung der 
Gemeinde an der zu gründenden Aktiengesellschaft von CHF 120'000 enthalten.  
 
Seit 2017 wird die Spezialfinanzierung Förderung Energieeffizienz geführt. Ende  2021  betrug  der Saldo CHF 292 '000. Die Spezialfinanzierung wird durch 
eine Förderabgabe, welche die NetZulg AG von den Strombezügerinnen und Strombezügern erhebt, mit jährlich rund CHF 220'000 geäufnet . Die Mittel 
dienen  der Unterstützung von Massnahmen zur effizienten Nutzung von Energie oder zur Produktion von Energie. Es sind Förderabgaben an private 
Unternehmungen und Privatperso nen von CHF 28 0'000 eingestellt.  
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9 Finanzen und Steuern  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

 8' 356 '000.00  50' 501 '800.00  6'824'700.00  48'227'900.00  17'419'415.09  55'252'541.21  
Nettoergebnis  42' 145 '800.00   41'403'200.00   37'833'126.12   

 
Der Nettoertrag aus Zinsen ist mit CHF 379 '000 budgetiert, wovon die kalkulatorischen bzw. intern verrechneten Zinse CHF 291 '000 betragen.   
Die Liegenschaften des Finanzvermögens weisen einen Nettoaufwand von CHF 2 79 '000 aus . Die Liegenschaften Finanzvermögen belasten damit den 
allgemeinen Haushal t.  Bedingt durch den Abbruch von zwei Gebäuden am Pappelweg ist der Mietertrag rückläufig , die Versorgungskosten für Strom und 
Heizmaterial werden teurer . Der erwartete, intern zu verrechnende Ve rwaltungsaufwand nimmt jedoch wegen Bauvorhaben zu . Der kalkulatorische 
Zinsaufwand für das vom Allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellte Kapital zu Lasten der Liegenschaften beträgt CHF 265 '000  und ist damit wegen 
steigender Zinsen CHF 93'000 höher als im Vorjahresbudget.  
 
Die Abgeltung der NetZulg AG S teffisburg, welche sich im alleinigen Besitz der Gemeinde befindet, beträgt CHF 388 '000, der Darlehenszins unverändert  
CHF 95 '000 . D ie Dividende CHF 510 '000  wird voraussichtlich  im 2023 ausgesetzt , da die NetZulg ein negatives Ergebnis erwartet.  Die Einnahmen aus der 
Beteiligung an der  NetZulg AG betragen somit  CHF 483'000 statt wie bisher knapp  CHF 1, 0 Millionen . Für den Ortsteil Schwendibach leistet d ie BKW eine 
Abgeltung von rund CHF 15'000 und die Energie Thun AG bezahlt CHF 31'000 für die Gaskonzession.   
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2.3  Investitionen  
 
Im Budgetjahr  sind Investitionen von netto CHF 15 ,9 Millionen geplant, was  rund  CHF 12, 0 Millionen über  den Nettoinvestitionen des Jahres 20 21  liegt. 
Gegenüber dem Budget 20 22 sollen CHF 9,2 Millionen mehr  investiert werden . Die Nettoinvestitionen, welche den Berechnungen der Kapitalkosten 
(Abschreibungen und Zinsen) zugrunde liegen  und dem Grossen Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden , verteilen sich wie folgt:  
 

Allgemeiner Haushalt  Budget 202 3  Budget 20 2 2  Rechnung 202 1  
022  Allgemeine Verwaltung  CHF 150'000  CHF 0 CHF 0 
029  Verwaltungsliegenschaften  CHF 500'000  CHF  -923'000  CHF 0 
162  Zivile Verteidigung  CHF 582'000  CHF 40'000  CHF 24'493  
211  Eingangsstufe  CHF 20'000  CHF 0 CHF 0 
212  Primarstufe  CHF 140'000  CHF 0 CHF 0 
213  Oberstufe  CHF 40'000  CHF 0 CHF 0 
217  Schulliegenschaften  CHF 8'999'000  CHF 940'000  CHF 761'633  
218  Tagesbetreuung  CHF 0 CHF 0 CHF 9'323  
322  Musik und Theater  CHF 0 CHF 0 CHF 737'479  
342  Freizeit  CHF 150'000  CHF 0 CHF 93'629  
490  Gesundheitswesen  CHF 0 CHF 0 CHF -200'000  
615  Gemeindestrassen  CHF 1'235'000  CHF 1'673'000  CHF 1'046'588  
741  Gewässerverbauungen  CHF 400'000  CHF 400'000  CHF -735'630  
745  Naturgefahren  CHF 1'750'000  CHF 2'529'000  CHF 686'429  
750  Arten -  und Landschaftsschutz  CHF 380'000  CHF 436'000  CHF 115'342  
771  Friedhof und Bestattung  CHF 0 CHF 264'000  CHF 31'245  
790  Raumordnung  CHF 100'000  CHF 150'000  CHF 47'939  
Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt  CHF  14'446'000  CHF  5'509'000  CHF  2'618'470  

 
Spezialfinanzierungen  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
150  Feuerwehr  CHF 0 CHF 0 CHF 663'793  
720  Abwasserentsorgung  CHF 1'269'000  CHF 1'152'000  CHF 625'607  
820  Forstwirtschaft  CHF 120'000  CHF 0 CHF 0 
Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen  CHF  1'389'000  CHF  1'152'000  CHF  1'289'400  

 
Gesamthaushalt  Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
 Allgemeiner Haushalt  CHF 14'446'000  CHF 5'509'000  CHF 2'618'470  
 Spezialfinanzierungen  CHF 1'389'000  CHF 1'152'000  CHF 1'289'400  
Nettoinvestitionen Gesamthaushalt  CHF  15'835'000  CHF  6'661'000  CHF  3'907'870  

 
Die konkreten Investitionsvorhaben  sind im Anhang, Investitionsrechnung nach Funktionen, ersichtlich.   
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3  Ergebnis se  
 
 
3.1  Allgemeine Übersicht  
 

 Budget 2023  Budget 2022  Rechnung 2021  
Ergebnis ER Gesamthaushalt  (SG 90)  CHF -912'700  CHF 110'600  CHF 10'142'758  
Ergebnis ER Allg. Haushalt  (SG 900)  CHF 0 CHF 362'200  CHF 10'61 3'976  
Ergebnis SF gesetzlich  (SG 901)  CHF -703'1 00  CHF -164'800  CHF -161'796  
Ergebnis SF Reglement  (SG 901)  CHF -209 '600  CHF -86'800  CHF -309'422  
Steuerertrag natürliche Personen  (SG 400)  CHF 34'595'000  CHF 33'059'000  CHF 32'742'041  
Steuerertrag juristische Personen  (SG 401)  CHF 2'579'000  CHF 1'860'000  CHF 2'107'222  
Liegenschaftssteuern  (SG 4021)  CHF 3'860'000  CHF 3'790'000  CHF 3'928'238  
Nettoinvestitionen  (SG 5./.6)  CHF 15'835'000  CHF 6'661'000  CHF 3'907'871  
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3.2  Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde  
 
3.2.1  Erfolgsrechnung  
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3.2.2  Investitionsrechnung  
 

 
 
 
 
 
3.2.3  Finanzierungsergebnis  
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3.3  Ergebnis Allgemeiner Haushalt  
 
 

 
Der Allgemeine Haushalt schliesst nach zusätzlichen Abschreibungen von CHF 3'970 '300 mit einem ausgeglichenen Ergebnis  ab.  Der 
Finanzierung fehlbetrag beträgt CHF  11' 124'5 00  und führt zu entsprechender Neuverschuldung .  
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3.4  Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr  (Gemeindereglement)  
 

 
 
Bei der Spezialfinanzierung Feuerwehr wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 149 '900  gerechnet. Dieser wird den Reserven  entnommen.   
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3.5  Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser  (gesetzliche SF)  
 

 
 
Bei der Abwasserentsorgung wird mit e inem Aufwandüberschuss  von CHF 801 '500  gerechnet . Dieser wird den  zweckgebundenen Reserven e ntnommen . 
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3.6  Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall  ( gesetzliche SF )  
 

 
 
Bei der Spezialfinanzierung Abfall wird ein Ertragsüberschuss von CHF 98 '400 erwartet. Dieser wird dem Fehlbetrag gutgeschrieben.  
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3.7  Ergebnis Spezialfinanzierung Forst  (Gemeindereglement)  
 

 
 
Bei der Spezialfinanzierung F orst wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 59 '700  gerechnet . Dieser wird den Reserven  entnommen.  
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4  Erfolgsrechnung  
 
4.1  Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Sachgruppen -Gliederung  
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4.2  Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung  
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5  Investitionsrechnung  
 
5.1  Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung  
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6  Eigenkapitalnachweis  
 
Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderungen des Eigenkapitals.  
 
6.1  Auswertungen   
 

 
 

Eigenkapital per 01.01.2022 Veränderungsnachweis Veränderungsnachweis Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2023
Prognose 2022 Budget 2023

CHF Erhöhung (+)
Reduktion (-)

CHF Erhöhung (+)
Reduktion (-)

CHF CHF

29 Eigenkapital 100'775'988 463'812 -134'700 29 Eigenkapital 101'105'100

290 Verpflichtungen (+) bzw.                
Vorschüsse (-) gegenüber 
Spezialfinanzierungen

20'628'303 -1'660'590 -2'404'800 290 Verpflichtungen (+) bzw.                
Vorschüsse (-) gegenüber 
Spezialfinanzierungen

16'562'913

29000.01 SF Feuerwehr zweiseitig 773'041  -52'240  -149'900 29000.01 SF Feuerwehr zweiseitig 570'901
29002.01 SF Abwasser 4'709'437 -192'500 -801'500 29002.01 SF Abwasser 3'715'437
29003.01 SF Abfall (2020) -108'458 98'050 98'400 29003.01 SF Abfall (2020) 87'992
29005.01 SF Forst 334'034 -21'800 -59'700 29005.01 SF Forst 252'534
29004.01 SF Übertragung VV EWV (2002) 14'920'249 -1'492'100 -1'492'100 29004.01 SF Übertragung VV EWV (2002) 11'936'049
293 Vorfinanzierungen 13'105'084 390'111 311'700 293 Vorfinanzierungen 13'806'895

29300.01 SF Mehrwertabgaben altrechtlich 665'853 63'548 0 29300.01 SF Mehrwertabgaben 729'401
29300.02 SF Buchgewinne Grundstücke FV 129'837 -129'837 0 29300.02 SF Buchgewinne Grundstücke FV 0
29300.03 SF Grabunterhalt 835'701 0 0 29300.03 SF Grabunterhalt 835'701
29300.04 SF Höchhus 0 0 0 29300.04 SF Höchhus 0
29300.05 SF Förderung Energieeffizienz 291'517 -55'500 -76'400 29300.05 SF Förderung Energieeffizienz 159'617
29302.01 SF Abwasser Werterhalt 11'182'175 511'900 388'100 29302.01 SF Abwasser Werterhalt 12'082'175
294 Reserven 3'382'687 2'550'900 3'970'300 294 Reserven 9'903'887

29400.01 Zusätzliche Abschreibungen 3'382'687 2'550'900 3'970'300 29400.01 Zusätzliche Abschreibungen 9'903'887
296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen
10'024'112 -2'011'900 -2'011'900 296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen
6'000'312

29600.01 Neubewertungsreserve FV 8'047'556 -2'011'900 -2'011'900 29600.01 Neubewertungsreserve FV 4'023'756

29601.01 Schwankungsreserve 1'976'556 0 0 29601.01 Schwankungsreserve 1'976'556
299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 53'635'803 Jahresergebnis 

Prognose
Überschuss (+)
Defizit (-)

1'195'291 Jahresergebnis
Budget
Überschuss (+)
Defizit (-)

0 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 54'831'094
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6.2  Kommentare zu den Auswertungen  
 
6.2.1  Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen (SG 290)  
 
Die Veränderungen zeigen die Ergebnisse der jeweiligen Spezialfinanzierungen und den Saldo per 3 1. Dezember 202 2 sowie die Entnahme aus der 
Spezialfinanzierung Ausgliederung der EWV an die NetZulg AG. Letztere muss linear in der Z eit  von 2016 bis 2031  vollständig aufgelöst werden.  
 
6.2.2  Vorfinanzierungen (SG 293)  
 
SF Meh rwertabgaben  (altrechtlich)  
In der Regel kann bei der Budgetierung die Fälligkeit von Mehrwertabgabe n und somit Einlagen in die Spezialfinanzierung nicht genau bestimmt werden . Es 
sind keine Entnahmen geplant.  
 
SF Buchgewinne Grundstücke FV  
Für den Abbruch von zwei Gebäuden am Pappelweg und für die Sanierung des Gebäudes  Höchhusweg 12 sind  202 2 eine Entnahme von CHF 130 '000  
vorgesehen .  
 
SF Grabunterhalt  
Private können die Betreuung von Gräber n gegen Bezahlung an die Gemeinde übertragen. Die Einlagen entsprechen den neu abgeschlossenen 
Grabunterhaltsvereinbarungen, die Entnahmen dem gesamten Aufwand für die Bepflanzung und den Unterhalt der einzelnen Gräber . Die Veränderung 
entspricht der Verrechnung von Einlagen und Entnahmen.  
 
SF Höchhus  
Allfällige  Einlagen und Entnahmen  entsprechen  den Ergebnis sen  der Spezialfinanzierung.  Die Schliessung des Restaurant Alegria AG führt zu tieferen 
Erträgen . Die Spezialfina nzierung wurde  Ende 2021 aufgebraucht. Vorschüsse dürfen nicht gebildet werden . Neue Einlagen sind 2023 nicht absehbar.  
 
SF Förderung Energieeffizienz  
Die auf dem Strombezug erhobene Förderabgabe wird eingelegt und zur Förderung bestimmter Projekte verwendet. Die Veränderung entspricht de m  Saldo  
der  Einlagen und Entnahmen.  
 
SF Abwasser Werterhalt  
Gemäss Berechnung beläuft sich die vorgeschriebene Einlage auf CHF 797 '0 00. Die Einlage der Anschlussgebühren (CHF 500'000) wird  an den Totalbetrag 
angerechnet werden. Für planmässige Abschreibungen können CHF 142 '000 , für werterhaltenden Unterhalt CHF 267 '000  entnommen werden.  
 
6.2.3  Reserven (zusätzliche Abschreibungen, SG 294)  
 
202 3 sind zusätzliche Abschreibungen  gemäss Art. 84 GV vorzunehmen und in die finanzpolitische Reserve im Eigenkapital einzulegen.  
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6.2.4  Neubewertungsreserve Finanzvermögen  (SG 296)  
 
Das Finanzvermögen wurde per 1. Januar 2016 neu bewertet und der Betrag von CHF 15'441'983 in die Neubewertungsreserve eingel egt. Weitere Einlagen 
konnten  nicht mehr getätigt werden. Hingegen muss  bei einer Veräusserung von Finanzvermögen  oder bei Widmung der entsprechende Teil der Aufwertung 
entnommen werden .  
 
Gemäss Übergangsbestimmungen der kantonalen Gemeindeverordnung (GV) ist die per 1. Januar 2021 vorhandene Neubewertungsreserve (CHF 12,2  
Millionen )  aufzulösen. Der  Betrag von CHF 1' 977 '000 (5 % der Sachanlagen und 10 % der Finanzanlagen des Finanzvermögens) wurde  zu Jahresbeginn in 
eine neue Schwankungsreserve überführt. Der verbleibende Teil wird während fünf Jahren linear zugunsten des Ergebnisses aufgelöst. Die Auflösung beträgt 
knapp  CHF 2'012'000.  
 
6.2.5  Bilanzüberschuss / - fehlbetrag (SG 299)  
 
Die Veränderung entspricht dem Ergebnis des Allgemeinen Haushalts , sofern erforderlich nach Vornahme systembedingter zusätzlicher Abschreibungen .   
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Finanzaufwand netto in % direkte Steuern  
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Steuerertrags für die Netto -Verzinsung der Schulden 
aufgewendet wird.  
 
Richtwert nicht verfügbar  
<0 %  keine Belastung  

  

 

 
Massgebendes Eigenkapital in % ständige Wohnbevölkerung  
Diese Kennzahl ist eine Vergleichsgrösse und wird im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich 
benötigt.  
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